
Oben: Karim Al-Qobaisi, eines der Opfer
der Luftangriffe im Südlibanon (Nabatiye)
am 16.07.06.
Unten: Ein Junge hält ein Schild bei einer
Demonstration in Athen gegen den Über-
fall auf den Libanon in der Hand ‘Ich bin
Palästinenser - Ich will nach Hause’ und
drückt damit das ganze Problem in einem
einzigen Satz aus.

Auszug aus UN-Resolution 3103 vom 12. Dezember 1973  
„Völker, die kämpfen, um sich von fremder Unterdrückung und Ausbeutung zu befreien, haben das Recht, alle Mittel zu benut-
zen, die ihnen zur Verfügung stehen – eingeschlossen Gewalt. Akte von Bürgern, die für ihre nationale Befreiung kämpfen,
können nicht als Akte des internationalen Terrorismus betrachtet werden. Demgegenüber sind solche Akte, die von einem ein-
zelnen Staat gegen ein Volk mit dem Ziel durchgeführt werden, seine nationale Befreiungsbewegung auszulöschen und den
Widerstand gegen die Besatzer zu zerbrechen, echte Manifestationen des internationalen Terrorismus in seinem weitesten
Sinn“. (vgl. UN-Doc 6/4 18, S. 7, 1974)


